


Textliche Festsetzungen

Bebauungsplan Nr. 120/11
- Weckhoven, an der alten Kirche -

Redaktionelle Anmerkung: Rechtskraft 22.02.1984 Es gilt die BauNVO 1977

Planungsrechtliche Festsetzungen

Die gemäß § 4 (3) und § 6 (3) der BauNVO vorgesehenen Ausnahmen werden gemäß § 1 (6) 1 der-
selben Verordnung nicht Bestandteil des Bebauungsplanes.

Im allgemeinen Wohngebiet (WA) sind gemäß § 4 (4) BauNVO nur Wohngebäude mit nicht mehr als 2 
Wohnungen zulässig.

Die Flächenanteile der Garagen außerhalb der Baugrundstücke sind im allgemeinen Wohngebiet ge-
mäß § 21 a (2) BauNVO der Grundstücksfläche im Sinne des § 19 (3) BauNVO hinzuzurechnen.

Garagen und Stellplätze sind nur auf den hierfür im Plan besonders ausgewiesenen Flächen zugelas-
sen. Nebenanlagen gemäß § 14 (1) BauNVO sind nicht zulässig. Gemäß § 9 (1) 25 BBauG sind auf 
den Verkehrsgrünflächen vor dem Garagenhof je ein großkroniger Baum zu pflanzen, um die Einfahrt 
zu markieren.

Die im Plan gekennzeichneten Flächen werden wegen des Verkehrslärms gemäß § 9 (1) 24 BBauG 
als Fläche für besondere Vorkehrungen zum Schutz vor Lärmbelästigung im Sinne des Bundesimmis-
sionsschutzgesetzes festgesetzt.

Folgende passive Schallschutzmaßnahmen sind erforderlich:

1. Fläche südlich der Kirche:
An der West -, Nord – und Südseite der Gebäude sind für alle Aufenthaltsräume Fenster der 
Schallschutzklasse 1 einzubauen und für Schlafräume ist eine schalldämmende Lüftung vor-
zusehen.

2. Fläche nordöstlich der Kirche:
An der Westseite der Gebäude sind für Schlafräume schalldämmende Lüftungen vorzusehen.

3. Grundstücke Hoistener Straße 11 und 13:
An der Straßenfront der Gebäude sind für Schlafräume Fenster der Schallschutzklasse 2 einzu-
bauen und schalldämmende Lüftungen vorzusehen. Für die übrigen Aufenthaltsräume sind Fen-
ster der Schallschutzklasse 1 einzubauen. An der Nordseite des Hauses Hoistener Straße 11 
sind für alle Aufenthaltsräume Fenster der Schallschutzklasse 1 einzubauen und für Schlafräume 
schalldämmende Lüftungen vorzusehen.

Bauordnungsrechtliche Festsetzungen

Um ein gestalterisch befriedigendes Gesamtbild zu erreichen, werden aufgrund § 103 (3) BauONW in 
der Fassung vom 15.07.1976 (GV NW, S. 264) in Verbindung mit § 9 (4) BBauG und § 4 der 1. 
Durchführungsverordnung zum Bundesbaugesetz vom 29.11.1960 (GV NW S. 433) in der Fassung 
der Verordnung vom 21.04.1970 (GV NW, S. 299) folgende bauordnungsrechtliche (gestalterische) 
Festsetzungen Bestandteil des Bebauungsplanes:

Außenwände:

Sämtliche Außenwände sind in Ziegelroh – oder Ziegelverblendbauweise, rot bis braun, auszu-
führen. Einzelne andersartige Fassadenteile in Beton, Schiefer, Putz oder Holz sind gestattet, 
sofern sie sich dem Baukörper gestalterisch einordnen.



Dächer:

Dachaufbauten und Einschnitte sind nicht zulässig. Nur im WA-Gebiet sind Drempel gruppen-
weise einheitlich bis 0,80 m Höhe zulässig.

Garagen:

Die im Plan ausgewiesenen Garagengruppen sind einheitlich in Ziegelroh – oder Ziegelverblend-
bauweise mit Flachdach zu errichten. Die Dächer sind zu bekiesen. Ein Sattel – oder Pultdach ist 
gruppenweise einheitlich zulässig.

Außenanlagen:

Die im Plan als „Art der Einfriedigung“ gekennzeichneten Flächen sind zur öffentlichen Verkehrs-
fläche hin nur durch einen Rasenkantstein zu begrenzen.

Stellplätze sind im Material einheitlich zu pflastern. Für Stellplätze können Rasengittersteine ver-
wendet werden. Straßenseitige Einfriedigungen sind als Holzzaun oder als Mauern, max. 0,80 m 
hoch, zulässig.

Für rückwärtige und seitliche Einfriedigung zwischen Hausgärten sind Maschendrahtzäune oder 
Holzzäune 0,80 m hoch zulässig.

Die im Plan eingetragene Mauer zur Abschirmung des Hofes zur Wohnbebauung ist 2 m hoch zu 
errichten.

Terrassentrennwände sind bis 3 m Länge und 2 m Höhe zulässig und gruppenweise einheitlich 
als Holzkonstruktion oder als Mauerwerkscheibe zu erstellen.

Die im Plan eingetragene Mauer als Abschluß des Garagenhofes „Am Deußhof“ ist geschlossen 
(ohne Öffnung) und mind. 0,80 m hoch zu errichten.

Vermerk:
Das Plangebiet liegt innerhalb der geplanten Wasserschutzzone III A.

Hinweis:
Den Grundstückseigentümern wird empfohlen, unverschmutztes Dachniederschlagswasser auf dem 
eigenen Grundstück zu versickern.


